
 

 

Gemeinde Tangstedt, B-Plan Nr. 26, 2. Änderung 

Hier: Gültigkeit des Verkehrsgutachtens vom 04.10.2022 

 

Sehr geehrte Frau Rogge, 

mit der Mail vom 17.03.2025 haben Sie von uns eine Einschätzung haben wollen, ob das vorliegende 

Verkehrsgutachten zum B-Plan Nr. 26, 2. Änderung aus Oktober 2022 weiterhin seine Gültigkeit hat. 

Insbesondere stellt sich die Frage, ob der im Verkehrsgutachten verwendete Prognosehorizont bis zum 

Jahr 2030 noch ausreichend ist. Dieses möchten wir hiermit beantworten: 

Da die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsbetrachtung der B-Planerschließung mit der Qualitätsstufe 

„QSV B“ für den Prognoseplanfall gut ausgefallen sind und weitere relevante Kapazitätsreserven nach-

gewiesen wurden, würde eine fortgeschriebene Prognose bis zum Jahr 2040 keine abweichenden Un-

tersuchungsergebnisse erwarten lassen. Auch gehen die bundesweiten Verkehrsprognosen von einer 

annähernden Stagnation der Verkehrsbelastung bis 2040 aus. Somit ist eine Aktualisierung des Ver-

kehrsgutachtens zum B-Plan Nr. 26 in Tangstedt nicht erforderlich und das Verkehrsgutachten hat wei-

terhin seine Gültigkeit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  ppa. Arne Rohkohl 

Dipl.-Ing. (FH) 
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